
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/12/22 5Ob328/98s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1998

Norm

MRG §17 Abs1

MRG §24 Abs1

WEG 1975 §19 Abs3 Z1

Rechtssatz

§ 17 MRG, auf dessen Grundsätze § 24 Abs 1 MRG verweist, sieht - anders als § 19 Abs 3 Z 1 WEG - die gerichtliche

Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels wegen Unterschieden in der Nutzungsmöglichkeit nicht vor.
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